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Verordnungsblatt für die
Gemeinde Oetz

Jahrgang 2025 Kundgemacht am 18. Dezember 2025

3. Abfallgebührenverordnung

3. Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Oetz vom 17. Dezember über die 
Erhebung von Abfallgebühren

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, und des § 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, 
LGBl. Nr. 36/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 59/2024, wird verordnet:

§ 1
Abfallgebühren

Die Gemeinde Oetz erhebt Abfallgebühren als Grundgebühr und als weitere Gebühr.

§ 2
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr für Privathaushalte bemisst sich nach der Anzahl der Bewohner eines Gebäudes 
im jeweiligen Haushalt und beträgt pro Jahr:

a) bei einem Einpersonenhaushalt 40,00 Euro
b) bei einem Zweipersonenhaushalt 68,00 Euro
c) bei einem Dreipersonenhaushalt 94,00 Euro
d) bei einem Vierpersonenhaushalt 115,00 Euro
e) bei einem Fünfpersonenhaushalt 132,00 Euro
f) bei einem Sechspersonenhaushalt 148,00 Euro
d) bei einem Siebenpersonenhaushalt 159,00 Euro
e) bei einem Achtpersonenhaushalt 169,00 Euro
f) bei einem Neun- und Mehrpersonenhaushalt 175,00 Euro

(2) Die Grundgebühr für Gastronomiebetriebe bemisst sich nach der Anzahl der Sitzplätze im 
jeweiligen Gastronomiebetrieb und beträgt pro Jahr: 

a) bei 1 bis 75 Sitzplätze 300,30 Euro
b) 76 bis 150 Sitzplätze 599,50 Euro
c) 151 bis 250 Sitzplätze 999,90 Euro
d) 251 bis 400 Sitzplätze 1.598,30 Euro
e) ab 401 Sitzplätze 2.237,40 Euro 
f) Für jenen Teil der Sitzplätze, die im Freien liegen, wird der aliquote Gebührenanteil um 50 % 

gesenkt.
g) Bei Betrieben, die nur 1 Saison pro Jahr geöffnet haben, wird die Gebühr um 50 % gesenkt. In 

diesem Fall kommt jedoch eine allfällige Reduktion gemäß lit. f. nicht nur Anwendung.

(3) Die Grundgebühr für Einzelhandelsbetriebe bemisst sich nach der Größe der Geschäftsfläche im 
jeweiligen Einzelhandelsbetrieb und beträgt pro Jahr: 

a) pro m² Geschäftsfläche 1,52 Euro
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(4) Die Grundgebühr für Betriebe, welche nicht unter Abs 2 und 3 bemessen werden, bemisst sich 
nach der Anzahl der Beschäftigten im jeweiligen Betrieb und beträgt pro Jahr: 

a) für einen Betrieb mit 1 bis 5 Beschäftigte 41,80 Euro
b) für einen Betrieb mit 6 bis 10 Beschäftigte 72,60 Euro
c) für einen Betrieb mit 11 bis 15 Beschäftigte 100,10 Euro
d) für einen Betrieb mit 16 bis 20 Beschäftigte 124,30 Euro
e) für einen Betrieb mit 21 bis 25 Beschäftigte 144,10 Euro
f) für einen Betrieb mit 26 bis 30 Beschäftigte 159,50 Euro
d) für einen Betrieb mit 31 bis 35 Beschäftigte 171,60 Euro
e) für einen Betrieb mit 36 bis 40 Beschäftigte 180,40 Euro
f) für einen Betrieb mit 41 bis 45 Beschäftigte 185,90 Euro

(5) Die Grundgebühr für Freizeitwohnsitze bemisst sich nach der Größe der Wohnnutzfläche und 
beträgt pro Jahr: 

a) für einen Freizeitwohnsitz mit einer Wohnnutzfläche bis 30m² 42,00 Euro
b) für einen Freizeitwohnsitz mit einer Wohnnutzfläche bis 100m² 83,00 Euro
c) für einen Freizeitwohnsitz mit einer Wohnnutzfläche über 100m² 124,00 Euro

(6) Die Grundgebühr für Beherbergungs- und Privatpensionen bemisst sich nach der Anzahl der 
Nächtigungen und beträgt pro Jahr: 

a) für eine Nächtigung 0,10 Euro

(7) Als Stichtag für die Ermittlung der Anzahl der Personen in einem Privathaushalt gilt der 30. Juni 
eines jeden Jahres. 

§ 3
Weitere Gebühr

Die weitere Gebühr bemisst sich je nach Art des Abfalles nach dem Volumen des Abfallbehältnisses, 
dem Gewicht der Anzahl oder dem Volumen und beträgt:

a) für die Abholung
1. eines Restmüllbehälters je 10l  0,825 Euro
2. eines Biomüllbehälters je 10kg  1,19 Euro

b) für die Anlieferung
1. von Sperrmüll je kg 0,33 Euro
2. von Altholz je kg 0,20 Euro
3. von tierischen Nebenprodukten Kat. 1-3, Kleinmengen je kg 0,55 Euro
4. von tierischen Nebenprodukten Kat. 1-2, Falltiere 

(Rinder > 3 Monate, Schafe und Ziegen) je kg 0,28 Euro
5. von tierische Nebenprodukten Kat. 1-3, alle anderen 
Falltiere (auch Geflügel, Wild, Heim-/Zootiere usw.) je kg 0,55 Euro
6. von Reifen mit Felge je St 4,40 Euro
7. von Reifen ohne Felge je St 3,30 Euro
8. von Bauschutt je l 0,15 Euro

§ 4
Vorschreibung

Die Abfallgebühren sind jeweils wie folgt vorzuschreiben: Die Grundgebühr nach § 2 Abs. 6 ist 
jährlich zum 15. Jänner, die Grundgebühren nach § 2 Abs. 1 und Abs. 5 sind jährlich zum 15. Juli und die 
Grundgebühren nach § 2 Abs. 2, Abs 3 und Abs. 4 sind jährlich zum 15. Dezember, vorzuschreiben. 
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Die weiteren Gebühren nach § 3 sind jeweils zum 15. Jänner, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 
quartalsmäßig vorzuschreiben. 

§ 5
Gebührenschuldner, gesetzliches Pfandrecht

(1) Schuldner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grundstücke, für die Einrichtungen und 
Anlagen zur Entsorgung von Abfällen und die Abfallberatung bereitgestellt werden.

(2) Steht ein Bauwerk auf fremdem Grund und Boden, so ist der Eigentümer des Bauwerkes, im Falle 
eines Baurechtes der Inhaber des Baurechtes, Schuldner der Abfallgebühren.

(3) Für die Abfallgebühren samt Nebengebühren haftet auf dem Grundstück (Bauwerk, Baurecht) ein 
gesetzliches Pfandrecht.

(4) Werden Sperrmüll oder sonstige Abfälle bei zu deren Sammlung bestimmten Einrichtungen bzw. 
Anlagen abgegeben, ist Gebührenschuldner der Übergeber, soweit dieser Gemeindebewohner einer 
Gemeinde ist, die zum Einzugsgebiet der jeweiligen Einrichtung bzw. Anlage gehört.

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallgebührenverordnung, 
kundgemacht vom 30. November 2001 bis 17. Dezember 2001 außer Kraft.

Für den Bürgermeister:
Daniel Frühwirth
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